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Erwerb von Rechten an Grundstücken

Der direkte Erwerb von Rechten an einem Grundstück ist da-

von abhängig, dass der Berechtigte im Grundbuch eingetragen

wird. Vor einem Eintrag im Grundbuch kontrollieren die Grund-

buchämter, ob die gesetzlichen Beschränkungen des Grund-

stückerwerbs für Personen im Ausland eingehalten werden. Zur

Verhinderung von Umgehungsgeschäften ist auch indirekter Er-

werb von Rechten, etwa durch Anteile an einer Grundstücksge-

sellschaft, für Personen im Ausland beschränkt. Eine Verletzung

der Vorschriften über den Grundstückserwerb zieht die Nichtig-

keit des Rechtsgeschäfts nach sich und wird strafrechtlich ge-

ahndet. Es lohnt sich daher, im Vorfeld des Erwerbs die entspre-

chenden Abklärungen sorgfältig durchzuführen.

Beschränkung des Erwerbs von Grundstücken 

durch Personen im Ausland

Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken

durch Personen im Ausland stellt für die Frage der Bewilli-

gungspflicht eines Grundstückerwerbs auf drei Vorausset-

zungen ab, welche kumulativ erfüllt sein müssen:

� beim Erwerber muss es sich um eine Person im Ausland

handeln (subjektive Bewilligungspflicht)

� das zu erwerbende Grundstück muss seinem Nutzungs-

zweck entsprechend der Bewilligungspflicht unterliegen

(objektive Bewilligungspflicht nach Nutzungszweck)

� das zu erwerbende Recht muss als Erwerb eines Grund-

stücks im Sinne des Gesetzes gelten (objektive Bewilligungs-

pflicht nach Art des Rechts).

Die Bewilligungsgründe sind im Bundesgesetz im Einzel-

nen genau aufgezählt. Zusätzlich können einzelne Bewilli-

gungsgründe aufgrund der jeweiligen kantonalen Gesetz-

gebung zur Anwendung gelangen. Bewilligungen werden

äusserst restriktiv gehandhabt. Soweit gesetzlich zulässig

und den Interessen des Investors entsprechend, sollte des-

halb möglichst versucht werden, ein Grundstück bewilli-

gungsfrei zu erwerben.

Personen im Ausland

Bei natürlichen Personen ist für die Beurteilung der Fra-

ge, ob sie als Personen im Ausland im Sinne des Bundesge-

setzes gelten, auf die Staatsangehörigkeit abzustellen. Auf-

grund der Staatsverträge der Schweiz mit der Europäischen

Gemeinschaft EG und der Europäischen Freihandelsasso-

ziation EFTA werden die Angehörigen dieser Staaten aller-

dings den Schweizern gleichgestellt, sofern sie Wohnsitz in

der Schweiz haben.
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Grundstückserwerb – Lex Koller

Zum Schutz des Grundstücksmarkts, besteht im schweizerischen Recht eine Beschränkung für den 

Grundstückserwerb durch Personen im Ausland. Als zentrale Regel gilt für Personen im Ausland, 

dass Grundstücke zu Wohnzwecken nur unter äusserst einschränkenden Bedingungen erworben werden 

können. Demgegenüber unterliegen Betriebsgrundstücke dieser strengen Beschränkung nicht. Allerdings ist

beim Grundstückserwerb sorgfältig abzuklären, ob gesetzliche Erwerbsbeschränkungen anwendbar 

sind oder nicht.
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Bei juristischen Personen ist auf den Gesellschaftssitz ab-

zustellen. Unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnis-

sen besteht die Bewilligungspflicht somit für alle Gesell-

schaften, die ihren Sitz im Ausland haben. Bei juristischen

Personen, welche ihren Sitz in der Schweiz haben, muss zu-

sätzlich auf die wirtschaftliche Beherrschung abgestellt wer-

den. Soweit solche Gesellschaften von natürlichen Perso-

nen im Ausland beherrscht werden, besteht auch für sie die

Bewilligungspflicht. Eine Beherrschung durch Personen im

Ausland wird von Gesetzes wegen vermutet, wenn diese

mehr als einen Drittel des Kapitals einer Gesellschaft besit-

zen oder über mehr als einen Drittel des Stimmrechts verfü-

gen oder ihr bedeutende Darlehen gewährt haben.

Objektive Bewilligungspflicht 

nach dem Nutzungszweck

Der Bewilligungspflicht unterliegen Grundstücke mit be-

stehenden Wohnnutzungen sowie Bauland, das zu Wohn-

zwecken bebaut werden darf. Allerdings bestehen von die-

ser Regel drei wichtige Ausnahmen. So darf ein Ausländer

mit Wohnsitz in der Schweiz ein Wohngrundstück (Einfami-

lienhaus oder Eigentumswohnung) als Hauptwohnung er-

werben. Ferner kann ein Staatsangehöriger eines EG- oder

EFTA-Mitgliedsstaates bewilligungsfrei eine Zweitwohnung

erwerben, wenn er als Grenzgänger in der Schweiz arbeitet.

Schliesslich dürfen auch Grundstücke mit Wohnnutzungen

bewilligungsfrei erworben werden, wenn sie Teil einer Be-

triebsstätte bilden. In diesen Fällen gilt die Befreiung von der

Bewilligungspflicht auch für die auf einem Betriebsgrund-

stück bestehenden Wohnungen.

Grundstücke, welche für den wirtschaftlichen Betrieb ei-

nes Gewerbes benötigt werden, unterliegen grundsätzlich

nicht der Bewilligungspflicht. Heikel kann im Einzelfall die Ab-

grenzung sein, ob ein Gewerbe oder das Wohnen als Nut-

zungszweck des Grundstücks im Vordergrund steht. Klar ist,

dass bei Hotels der gewerbliche Aspekt im Vordergrund steht.

Wohl bewilligungspflichtig ist aber eine Nutzung als Apparte-

menthaus oder als Wohnheim. Massgeblich ist, ob die wirt-

schaftliche Nutzung durch den Grundeigentümer die Wohn-

nutzung in den Hintergrund zu drängen vermag.

Grundstückserwerb

Aufgrund der wirtschaftlichen Betrachtungsweise des

Gesetzes, ist nicht nur der eigentliche Eigentumserwerb an

Grundstücken bewilligungspflichtig. Es unterliegen viel-

mehr alle Rechtsgeschäfte der Bewilligungspflicht, welche

einer Person im Ausland an einem bewilligungspflichtigen

Grundstück eine eigentumsähnliche Stellung verschaffen

sollen. Zu solchen Rechtsgeschäften zählen etwa der Er-

werb eines Wohnrechts oder einer Nutzniessung. Ebenfalls

bewilligungspflichtig ist der Erwerb von Anteilen an einer

juristischen Person, deren tatsächlicher Zweck der Erwerb

von Grundstücken ist, ausgenommen wenn diese Anteile

an einer Börse in der Schweiz kotiert sind. Auch der Ab-

schluss von langjährigen Mietverträgen mit Vertragsbestim-

mungen, welche die Rechtsstellung des Eigentümers ge-

genüber dem Mieter in unüblicher Weise stark beschrän-

ken, unterliegt nach dieser wirtschaftlichen Betrachtungs-

weise der Bewilligungspflicht.

Fazit

Der Erwerb einer Immobilie in der Schweiz muss im Hin-

blick auf die bestehenden gesetzlichen Beschränkungen

sorgfältig abgeklärt werden. Nicht vernachlässigt werden

dürfen aber auch weitere Aspekte des Grundstückserwerbs,

wie etwa die steuerrechtlichen Folgen. Da neben der eigent-

lichen Transaktion im Fall der Bewilligungspflicht auch ein

Genehmigungsverfahren durchlaufen werden muss, ist

dem Faktor Zeit hinreichende Beachtung zu schenken.




